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Entgleisung des Laufwerkes ein Abstürzen des Fahrzeuges
ausgeschlossen ist. Bei Bruch eines Tragseils wird nur eine derart geringe
Neigung des Laufwerks zugelassen, dass auch das Befahren der
Zwischenstützen immer noch einwandfrei möglich ist. Starke
Längspendelungen der Kabinen sind zu verhüten. — Die Last soll gleich-
massig auf alle Laufrollen so verteilt sein, dass der grösste
auftretende Rollendiuck nicht mehr als '/so der kleinsten betriebsmässigen
Spannung eines Tragseils beträgt. — Das Laufwerk ist in der Regel
mit einer bei Bruch eines Zugseiles selbsttätig wirkenden Bremse

ausztirüsten, die auch vom Wagenführer ausgelöst werden kann.
Diese Bremse kann auf die Drahtseile direkt oder auf ein besonderes

Bremsseil wirken; ihre automatische Betätigung soll durch gespannte
Federn erfolgen. Ist besonderer Umstände wegen eine solche Bremse

entbehrlich, so kann das Eisenbahndepartement auf ihre Anbringung
verzichten. Die Kabinen müssen mit Signaleinrichtung und
Scheinwerfern ausgerüstet und telephonisch mit den Stationen verbunden sein.

8. Die Antriebstationen haben sämtlichen bei Standseilbahnen
üblichen analogen Anforderungen zu entsprechen. Ausserdem ist
eine selbsttätig wirkende Bremse vorzusehen, die in Funktion tritt
a) bei Zugseilbruch, b) bei übermässiger Zunahme der Zugseilspannung

und c) bei Stromunterbruch (bei elektrischem Antrieb). Bei

Versagen des mechanischen Antriebes soll eine Weiterbeförderung
der Fahrzeuge mittels eines Reservemotors mit unabhängiger
Kraftquelle und durch Handkurbelantrieb möglich sein.

9. Bei der Durchbildung sämtlicher Anlageteile ist den

örtlichen Windverhältnissen Rechnung zu tragen. Die zulässige
Fahrgeschwindigkeit wird vom Eisenbahndepartement festgesetzt. Für
den Fall des Stillstandes der Bahn und Verbleibens der Fahrzeuge
auf der Strecke, ist die Bergung der Reisenden durch geeignete
Mittel vorzukehren. Ueber Eisenbahnen, wichtigen Strassen und über

Wohnungen sind, wenn nötig, Schutzbrücken anzubringen. Längs
des Bahntiacé soll, soweit nötig, für genügende Zugangsmöglichkeit
gesorgt werden.

Aussprache über
Aktuelle Fragen des Brücken- und Hochbaues

vom 20. bis 22. September 1926 in Zürich.

Verschiedenen in- und ausländischen Anregungen entsprechend
haben eine Anzahl Fachleute auf dem Gebiete des Brückenbaues

eine Zusammenkunft unter Fachkollegen in der zweiten Hälfte
September in Zürich in Aussicht genommen. Für diese Zusammenkunft
interessieren sich besonders: die Lehrkanzel für Brückenbau an der

E. T. H., die Eidgen. Materialprüfungsanstalt (E. M. P. A.), der Techn.

Dienst des Schweizer. Eisenbahndepartementes, das Brückenbaubureau

bei der Generaldirektion der S. B. B., der Verein schweizer.
Brücken- und Eisenhochbaufabriken, sowie die Fachgruppe für Beton-

und Eisenbetoningenieure des S. I. A. Die Aussprache soll sich auf
die Gebiete des Brücken- und Hochbaues in Eisen, Stein, Beton und

Eisenbeton, sowie, soweit nötig, auf damit zusammenhängenden

Fragen des Holzbaues erstrecken.
Die Einteilung der Vorträge ist in drei Gruppen vorgesehen:

Gruppe A. Gemeinschaftliche Hauptvorträge für alle Teilnehmer
(über von den Materialien unabhängige Themata).

Gruppe B. Vorträge aus dem Gebiete des Eisenbaues.

Gruppe C. Vorträge über Stein-, Beton- und Eisenbetonbau.

Die Vorträge der Gruppen B und C finden, je nach Anzahl der

angemeldeten Vorträge, soweit möglich zu verschiedener Zeit statt.
Die Hauptvorträge der Gruppe A sollen am 20. Sept. vormittags
abgehalten werden, die Vorträge zu B und C am 20. Sept. nachmittags,
am 21. Sept. und 22. Sept. vormittags. Für den 22. Sept. ist ein Ausflug

an die Nordrampe der Gotthardbahn vorgesehen.
Es sind folgende Richtlinien für die Gliederung der Vorträge

der Gruppen A, B und C in Aussicht genommen:
1. Materialfragen : Qualität (neuere Baustähle, hochwertige

Zemente, Schweissung, Rostschutz des Eisens), Konstruktive Eignung,
Bearbeitungsfähigkeit.

2. Versuchswesen : Laboratoriumsversuche, Versuche an fertigen

Objekten, Messapparate.
3. Baustatische und konstruktive Fragen.
4. Wirtschaftliche Fragen : Betriebsorganisation, Normalisierung,

Konkurrenzfähigkeit der verschiedenen Bauweisen.
5. Berichte über neueste, lehrreiche Ausführungen.

Die Dauer der Vorträge wird auf je 15 Minuten beschränkt;
die daran anschliessende Diskussionsdauer wird je nach der Anzahl
der angemeldeten Vorträge angesetzt; wenn möglich sollen ausserdem

besondere Diskussionsstunden in Aussicht genommen werden.

Projektionsapparate stehen zur Verfügung. Wenn immer möglich soll
ein Monat vor der Zusammenkunft allen Teilnehmern ein kurzer
Auszug der angemeldeten Vorträge zur Kenntnisnahme und zur
Vorbereitung für die Diskussion zugestellt werden.

Die Organisatoren der Zusammenkunft beehren sich, die
Fachkollegen hierdurch zur Teilnahme freundlich einzuladen, und sie zu

bitten, eventuell einen Vortrag nach freier Wahl übernehmen zu wollen.
Hierbei müssen sich die Organisatoren allerdings das Recht
vorbehalten, um jede Doppelspurigkeit zu vermeiden, den einen oder
andern der angekündigten Vorträge zurückzustellen. Die Anmeldungen
werden (unter Benützung einer besondern Anmeldekarte) bis Ende

juli 1926 an die untenstehende Adresse erbeten, unter gleichzeitiger
Beilage eines kurzen Auszuges des in Vorschlag gebrachten
Vortrages im Umfange von etwa 300 Worten (ohne Abbildungen).

Im Auftrage des Organisationskomitee
Der Sekretär: M. Ros. Der Präsident: A. Rohn.

Adresse für die Anmeldungen : Prof. Dr. A. Rohn, Eidgen.
Technische Hochschule, Zürich.

Internat. Ausstellung für Binnenschiffahrt
und Wasserkraftnutzung in Basel 1926.

(Schluss 15. September.)

An technischen Exkursionen sind während der Dauer der

Ausstellung jede Woche die folgenden vorgesehen:
Montag: In Autocars zu den Rheinkraftwerken Äugst und

Laufenburg. Abfahrt ab Basel Zentralbahnplatz nach Äugst. Mittagessen

in Laufenburg. Nachmittags Besichtigung des Kraftwerks
Laufenburg und Rückfahrt nach Basel.

Dienstag : Besuch der Kraftwerke Eglisau und Schaffhausen,
sowie des Rheinfalls. Eisenbahnfahrt Basel-Zürich, dann in Autocars
nach Eglisau. Mittagessen am Rheinfall. Nachmittags Fahrt nach

Schaffhausen. Besichtigung des historisch interessanten Moserdammes
über den Rhein und des Elektrizitätswerkes der Stadt Schaflhausen.

Rückfahrt im Autocar nach Zürich und mit der Bahn nach Basel.

(Diese Exkursion wird nur bei Teilnahme von mindestens zehn

Personen ausgeführt.)
Mittwoch: Besichtigung der Hochdruckanlagen im Wäggital.

Basel-Zürich mit der Bahn; von hier in Autocars längs des linken
Zürichsee-Ufers nach dem Wäggital. Besichtigung der Staumauer.

Mittagessen in Innertal. Rückfahrt über Rempen (Besichtigung von
Druckleitung, Wasserschloss und Zentrale). Autofahrt nach Siebnen

(Besichtigung der Druckleitung und Zentrale). Rückfahrt über die
Seebrücke nach Rapperswil und längs des rechten Zürichsee-Ufers
nach Zürich. Bahn bis Basel. (Mindestens zwölf Personen.)

Donnerstag und Freitag : Nach den Kraftwerken der Schweizer.
Bundesbahnen an der Gotthardlinie. Eisenbahnfahrt von Basel über

Luzern nach Amsteg. Dort Mittagessen und Besichtigung von
Druckleitung und Zentrale. Weiterfahrt nach Gurtnellen. Besichtigung der

Bogenstaumauer am Pfaffensprung und der Wasserfassung. Ueber-

nachten in Göschenen. Freitag Weiteifahrt nach Ambri-Piotta, mit
der Drahtseilbahn nach dem Ritomsee. Besichtigung der Staumauer

und der Wasserfassung. Mittagessen. Rückfahrt mit der Drahtseilbahn

nach Ambri - Piotta. Besichtigung der Zentrale. Eisenbahn-

Rückfahrt Ambri- Basel. (Mindestens zwölf Personen.)

Samstag: Besichtigung der Eisenwerke C/us und der Nieder-
druckwerke Wangen a. A. und Olten-Gösgen. Abfahrt im Autocar
ab Basel. Besichtigung der L. von Rollschen Eisenwerke in derClus.
Mittagessen. Weiterfahrt nach Wangen a. A. und Ölten. Rückfahrt
über den Hauenstein nach Basel.

*

Ueber den Stand Nr. 417 (in Halle IV) der Firma Daverio §
Cie. A.-G., Maschinenfabrik und Mühlenbau, Zürich, erhalten wir
nachträglich noch einige Angaben, die wir zur Vervollständigung des in Nr. 1

erschienenen Führers hier folgen lassen: Die Firma führt eine

fahrbare, pneumatische Tran Sportanlage im Betrieb
vor, die erlaubt, alle trockenflüssigen Materialien wie: Körnerfrüchte,
Oelsaaten, Malz, Kohle, Zement u. a. zu fördern, wobei Leistungen
bis 100 t stündlich, je nach Grösse der Pumpe erzielt werden
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